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AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL DES REGIERUNGSRATES

DES KANTONS SOLOTHURN

VOM

27, Mai 1977 Nr. 3157

Die ~~ohner emeindeHofstett2n_Flüh unterbreitet dem Re‘gierungs—
rat die ~ ~tion2n zum all emeinen Bebauunslan zur Genehmigung,

Hofstetten_Flüh besitzt bereits einen rechtsgültigen allgemeinen
Bebauungsplan (Zonenplan), welch~r mit RRB Nr. 2447 vom 9. Mai
1969 genehmigt wurde.

Im Anschluss an die Genehmigung verschiedener Ergänzungen des seit
1969 rechtsgültigen Zonenplanes und im Zusammenhang mit der Bau—

landumlegung~wurden weitere Mutationen flot—
wendig,

1, Die Strassenführungen des Rauracherweges und der Eichenstrasse

werden geringfügig verschoj~en, Das Areal der alten Strasen—
führungen wird neu der ~1~1gQne W 1 zugeteilt,

2. Die Strassenfuhmung des Bühneweges wird nach Norden verschoben,

Das aufgehobene Strassenareal wird der Wohn— und Gewerbezone

zugeteilt,

3, Die Einmündung des Baselweges ii~ dIe Ettingerstrasse wird leicht

nach Westen verschoben,

4, Der ICehrplatz der Stichstrasse ~‘auf den Felsen!I wird gering

fügig abgeändert,

5. Die beiden Fusswege, Verbindung Eichenstrasse/Wald und Bühne—

weg/Im Wygärtli werden ebenfalls verlegt, Das alte Areal

wird der Wohnzone W 1 zugeteilt,

Die öffentliche Auflage erfolgte in der Zeit vom 15. Dezember 1976

bis l5~ Januar 1977, Während der ge ~I1b1~en F~isb wurde eine

Einsprache eingereicht, welche durch Rückzug erledigt werden

konnte, so dass der Gemeinderat die Mutationen zum allgemeinen
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Bebauungsplan~an der Sitzung vom 14, März 1977 aufgrund von

§ 15 des kant, Baugesetzes genehmigt hat,

Formell wurde das Verfahren richtig durchgeführt,

I~4ateriell sind keine Bemerkungen anzubringen.

E~ wi~d: -«

beschlossen:

1, Die Mutationen zum allgemeinen Bebauungsplan der Einwohnerge—

meinde Hofstetten—Flüh werden genehmigt.

~.. :ßie Gemeinde Hofstetten—F1üh~ wird verhalten, dem ~mt für Raum—

planung bis zum 31. Juli 1977 iioc1~. 4 Pläne, wovon 1 Exemplar

auf Leinwand aufgezogen zuzustellen. Die Pläne sind mit dem

Genehmigungsvermerk der Gemeinde zu versehen.

3, Bestehende: Pläne verlieren ihre Rechtskraft söwe±t ~ie mit
dem vorlieg~enden in Widerspruch stehen.

Genehmigungsgebühr: Fr.. 25O~——

Publikationskosten: Fr., l8~—— (Staatskanzlei Nr.. 609 ) KK

Fr. 268,——

Der Staatsschreiber:

~c~x ~-~---~ /_
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Bau—Departement (2) Gr

Kant. Hochbaua-mt (2)

Kant, Tiefbauamt (2)

Amt für Wasserwirtschaft (2)

Rechtsdienst des Bau—DepartementeS

Amt für Raumplanung (3),~1~ an. Plan
Kreisbauamt III, 4143 Dornach, ~t1en.P1anfo1tSäte~1

Amtschreiberei Dorneck, 4143 Dornach, ~~1en.P~nfo1t

Kant. Finanzverwaltung (2)

Sekretariat der KatasterschatzUng (2), ~~1en.P~nfo1t

Ammannamt der EG, 4149 Hofstetten—Flüh

Baukommission der EG, 4149 Hofstetten—Flüh, mit 1 en. Plan
fol t s äter

Architekturbüro Schwörer Liner + Partner, Fischmarkt 12,
4410 Liestal

~~~lik~!on: Die Nutationen zum allgemeinen Bebauungs
plan der Einwohnergemeinde Hofstetten—
Flüh werden genehmigt.




